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Finanzgewerkschaft fordert wirksame Reform des Länderfinanzausgleichs
„Würden Sie sich anstrengen, wenn Ihnen von höheren 
Einnahmen überhaupt nichts bleibt?“

Die Bayerische Finanzgewerkschaft bfg hält die Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Ländern für dringend reformbedürftig. Wie der 
Vorsitzende der Gewerkschaft, Gerhard Wipijewski, bei der Herbstta-
gung des Landesvorstandes der bfg in Bamberg ausführte, verblie-
be der Mehrzahl der Bundesländer kein einziger Euro, wenn sie etwa 
im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer höhere Einnahmen 
hätten. 

„Würden Sie sich im Beruf anstrengen, wenn ihr persönlicher Grenzsteuersatz über 
100% läge und Sie damit von einem zusätzlichen Einkommen überhaupt nichts 
behalten dürften?“ Genau so aber ist die Situation für 11 sogenannte Nehmerländer 
im Länderfinanzausgleich: hätte eines von ihnen im vergangenen Jahr 1 Million mehr 
Einkommensteuer eingenommen, wäre das Geld voll und ganz im Länderfinanzaus-
gleich verschwunden. Dem entsprechenden Bundesland wäre kein einziger Euro 
verblieben!“Dass das die Bereitschaft nicht erhöht in die Steuerverwaltung zu inves-
tieren, um Steuern gleichmäßig nach Recht und Gesetz zu vereinnahmen, liegt für 
bfg-Vorsitzenden Gerhard Wipijewski damit auf der Hand: „Die Leidtragenden sind 
wir alle!“ Denn kein Land nehme nur für sich Steuern ein, sondern immer auch für 
den Bund, die anderen Länder und Kommunen – und damit für alle Bürger des Lan-
des! Das Ziel der derzeitigen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern 
muss es aus Sicht der Bayerischen Finanzgewerkschaft daher sein, den Anreiz für die 
Bundesländer deutlich zu erhöhen, die Steuerquellen nach Recht und Gesetz auszu-
schöpfen. 

Bei der Herbsttagung des bfg-Landesvorstands in Bamberg, haben die fünfzig Vor-
standsmitglieder 3 Forderungen zur Reform des Länderfinanzausgleich erarbeitet:
1. Die Neuregelung des Finanzausgleichs im Hinblick auf die Grenzwirkungen des 

Systems.
2. Die stärkere Deckelung des Systems bezogen auf die Werte pro Einwohner.
3. Den Abzug der Kosten für die Steuerverwaltung eines Landes vor der Ausgleichs-

berechnung. 

	  



Geschieht dies nicht, werde die Mehrzahl der Bundesländer wohl zunehmend verlei-
tet keine Anstrengungen für zusätzliche Einnahmen zu unternehmen. Der Schaden 
für unser gesamtes Gemeinwesen wäre enorm und der Anteil Bayerns am Aus-
gleichssystem des Länderfinanzausgleichs sowie die absolute Höhe seiner Zahlun-
gen würden weiter wachsen. 

Der Freistaat Bayern ist mit 4,3 Mrd. (Länderfinanzausgleich im engeren Sinne) bzw. 
6,1 Mrd. (Gesamtsystem) aber bereits heute das mit Abstand größte Geberland. Die 
Ausschöpfung der Steuerquellen nach Recht und Gesetz aber ist die Voraussetzung 
für die dringend notwendigen Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Wissenschaft 
oder die Finanzierung der Kosten für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Die bfg verweist auf den nachfolgenden Beitrag in ihrer heute erschienenen Mitglie-
derzeitschrift 10/2014. 

Die Bayerische Finanzgewerkschaft vertritt die Interessen von mehr als 10.000 Mitgliedern aus den 
Dienststellen der bayerischen Steuer- und Finanzverwaltung.  Vorsitzender der Bayerischen Finanzge-
werkschaft ist Gerhard Wipijewski. Der ehemalige Betriebsprüfer steht Ihnen für Rückfragen unter der 
Telefonnummer 0176-66186732 zur Verfügung.
Aktuelle Pressemeldungen und für redaktionelle Zwecke rechtefreies Bildmaterial zur Bayerischen 
Finanzgewerkschaft finden Sie unter: www.finanzgewerkschaft.de/pressebereich
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Die Schwerbehinderten-
vertretung
Motor der Inklusion 
in den Dienststellen

Ruhestand ja, 
aber wann und wie?
Wir geben Ihnen einen 
Überblick über die 
gängigsten Möglichkeiten.

Doppelhaushalt 
2015/2016
Wir informieren auf 10 Seiten 
über unseren Kampf für mehr 
Personal- und Beförderungen

Seiten 6 Seite 14Seite 8

Man stelle sich vor, jemand 
hätte bei seiner Einkommen-
steuer einen Grenzsteuer-

satz von 86%. Von 100 Euro zusätzli-
chem Gehalt oder Gewinn mü sste er 
also 86 Euro an die Staatskasse ablie-
fern. Oder denken wir uns jemand an-
deren, der einen Grenzsteuersatz von 
105% haben soll. Er mü sste nicht nur 
seine zusätzlich verdienten 100 Euro 
in Gänze abliefern, seine Steuerlast 
wü rde sich sogar so erhöhen, dass 
er am Ende 5 Euro weniger hätte, als 
wenn er die zusätzlichen 100 Euro 
nicht verdient hätte.

Verrü ckt? Sicherlich! – Die Folge? 
Kein Mensch käme in diesen Fällen 
mehr auf die Idee fü r einen berufl i-
chen Aufstieg und ein höheres Ein-
kommen auch nur die mindeste An-
strengung zu unternehmen! Aber so 
etwas gibt es bei uns ja nicht, oder? 
Doch das gibt es! Genau so nämlich 
wirkt der Länderfi nanzausgleich bei 
der wichtigsten Steuerart, der Lohn- 
und Einkommensteuer.

Der bundesstaatliche 
Finanzausgleich
Die Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Ländern sind in vier Stufen 
geregelt.

In der ersten Stufe weist das Grund-
gesetz dem Bund und den Ländern 
(insgesamt) die Ertragshoheit ü ber 
die einzelnen Steuerarten zu. Das ge-
schieht zum Teil mit genauen Quoten, 
bei der Lohn- und Einkommensteuer 
etwa 42,5% Bund, 42,5% Land, 15% 
Kommune, bei der Körperschaftsteu-
er je 50% Bund und Länder. Eine 
Besonderheit nimmt hier die Umsatz-
steuer ein, deren Verteilung mit einfa-
chem Gesetz geändert werden kann, 
was auch alle paar Jahre geschieht.

In der zweiten Stufe wird der An-
teil an den Steuereinnahmen, der 
den Ländern insgesamt zusteht, den 
einzelnen Ländern zugeteilt. Grund-
sätzlich soll jedem Land dabei der auf 
seinem Gebiet vereinnahmte Anteil 
zufl ießen. Bei der Einkommensteu-
er wird dies erreicht, indem jedes 

Land die Steuer auf das Einkommen 
seiner eigenen Einwohner erhält. 
Bei der Körperschaftsteuer soll eine 
Zerlegung dafü r sorgen, dass jedes 
Land mit einer Betriebsstätte eines 
Konzerns von dessen Steuerzahlung 
profi tiert. Der Länderanteil am Um-
satzsteueraufkommen wird grund-
sätzlich nach Einwohneranteilen auf-
geteilt. Darü ber hinaus erhalten bei 
der Umsatzsteuer Länder unterdurch-
schnittlicher Steuerkraft pro Einwoh-
ner sogenannte Ergänzungsanteile. 
Vom Länderanteil an der Umsatzsteu-
er wurden im Jahr 2013 so 7,3 Mrd. 
anders verteilt, als es der Pro-Kopf-
Regel entspräche (sog. Umsatzsteu-
erausgleich).

Die dritte Stufe betrifft den Län-
derfi nanzausgleich (LFA) im engeren 
Sinne. Hier soll die unterschiedliche 
Finanzkraft der Länder angemessen 
ausgeglichen werden. Zu diesem 
Zweck werden die Steuereinnah-
men der Länder einschließlich der 
USt-Anteile und einiger anderer Ein-

Problem Länderfi nanzausgleich
Was einem Bundesland im Jahr 2013 von 1.000.000 Euro zusätzlicher
Lohn/Einkommmensteuer geblieben wäre (in 1.000 Euro)
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nahmen herangezogen sowie die 
kommunale Finanzkraft mit einem 
Anteil berü cksichtigt. In einem auf-
wändigen Verfahren wird ein Durch-
schnitteinkommen ermittelt und auf 
die Einwohner heruntergebrochen. 
Anspruch auf Leistungen haben da-
nach Länder, die mit ihrer Finanzkraft 
nach dieser Berechnung unter dem 
Schnitt liegen, ausgleichpfl ichtig sind 
Länder, die ü ber dem so ermittelten 
Durchschnitt liegen.

Die vierte Stufe des Finanzaus-
gleichs sind die Bundesergän-
zungszuweisungen (BEZ). Dies sind 
Leistungen des Bundes an leistungs-
schwache Länder. Die allgemeine 
BEZ erhalten Länder, deren Finanz-
kraft nach dem LFA noch unter 99,5% 
der Ausgleichsmesszahl liegt. Dane-
ben gibt es Sonder-BEZ fü r teilungs-
bedingte Lasten, bei struktureller 
Arbeitslosigkeit und fü r Kosten politi-
scher Fü hrung.

Grenzwirkungen
des Systems
Der Frage, welchen Anreiz dieses viel-
fältige Ausgleichssystem einem Land 

bietet, sich um höhere Einnahmen 
fü r sich und alle anderen Teilnehmer 
am System (die anderen Länder, der 
Bund, die Kommunen) zu mü hen, 
kann man sich ü ber die Grenzwirkun-
gen in den verschiedenen Steuerar-
ten nähern. Am interessantesten ist 
die Frage bei Lohn- und Einkommen-
steuer, weil deren Festsetzung am 
aufwändigsten ist. Das Ergebnis auf 
der Basis der Zahlen fü r 2013: hätte 
eines der 11 Nehmerländer eine Milli-
on mehr eingenommen, es hätte da-
von im Ergebnis KEINEN EINZIGEN 
EURO behalten. Der Länderanteil von 
eigentlich ja 425.000 Euro wäre voll 
und ganz im Ausgleichssystem ver-
schwunden. Daneben hätte dieses 
Land sogar insgesamt weniger erhal-
ten als ohne die Vereinnahmung die-
ser zusätzlichen Million!Dagegen hät-
te Bayern mit einem verbleibenden 
Betrag von 141.000 Euro sogar noch 
den vergleichsweise größten Anreiz 
aller Bundesländer gehabt.

Was ist zu tun?
Als Ergebnis der derzeitigen Ver-
handlungen muss der Anreiz fü r die 

Länder deutlich erhöht werden, ihre 
Steuerquellen nach Recht und Gesetz 
auszuschöpfen. Dies kann erreicht 
werden durch:
• eine stärkere Deckelung des Aus-

gleichssystems (+/- in absoluten 
Werten oder Höchstwerten pro Ein-
wohner etc.),

• eine Neuregelung der Wirkme-
chanismen im Hinblick auf die 
Grenzwirkungen und

• den Abzug der Kosten fü r die Steu-
erverwaltung wie als Abzugsbetrag 
vor der dritten Stufe.
Geschieht dies nicht, ist angesichts 

der ab 2020 geltenden Schulden-
bremse zu befü rchten, dass die ein-
zelnen Länder ihre Haushalte aus-
schließlich ü ber die Ausgabenseite in 
den Griff zu bekommen versuchen. 
Denn Anstrengungen fü r höhere Ein-
nahmen lohnen sich ja nicht, verursa-
chen im Gegenteil Personalkosten, 
die das Land allein zu tragen hat! 
Der Schaden fü r unser gesamtes Ge-
mei nwesen wäre gewaltig. Der Anteil 
Bayerns am Ausgleichssystem und 
die absolute Höhe seiner Zahlungen 
wü rden immer weiter wachsen.




